
Spekulatlons-VO, die eindeutig darauf ausgerichtet ist, 
die extremen spekulativen Auswüchse zu treffen.

Wenn allerdings solche Auswüchse festgestelit wer
den, wenn ein Täter die Möglichkeiten, die das größere 
Angebot von Waren und damit die Tatsache, daß er 
nicht mehr nur Verteiler zugeteilter Waren ist, son
dern wieder Händler mit allen sich aus dieser Stellung 
ergebenden Möglichkeiten, ihm bieten, dazu aus
nutzt, um verbrecherische Spekulationsgeschäfte zu 
tätigen, dann werden ihn nach diesem Gesetz sehr 
schwere Strafen treffen. Das Gesetz geht davon aus, 
daß es sich bei solchen Tätern um bewußte Schäd
linge unserer Wirtschaft handelt, die wohl wissen, daß 
die Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen 
nur der angestrengten Arbeit der fortschrittlichen 
Kräfte in der sowjetischen Besätzungszone zu danken 
ist, die sich aber trotzdem unter Ausnutzung der gün
stigen Entwicklung einen spekulativen Gewinn zum 
Schaden der Allgemeinheit verschaffen wollen. Für 
diese Täter sieht das Gesetz Zuchthausstrafe nicht 
unter drei Jahren und in besonders schweren Fällen 
sogar lebenslängliche Zuchthausstrafe vor, wobei als 
besonders schwere Taten insbesondere solche angesehen 
werden, durch die der Täter volkseigenen Unter
nehmen großen Schaden zugefügt oder aus deren Be
gehen er sich ein Gewerbe gemacht hat (der ver
brauchte Begriff der ..Gewerbsmäßigkeit“ ist hier be
wußt vermieden worden).

Neben diesen Freiheitsstrafen sind stets der Speku
lationsgewinn und die Gegenstände einzuziehen, auf 
die s'ch das Spekulationsverbrechen bezieht. In be
sonders schweren Fällen ist auf Einziehung des ge
samten Vermögens des Täters zu erkennen; in den 
sonnigen Fähen kann auf ganze oder teilweise Ver
mögenseinziehung erkannt werden. Außerdem müssen 
die Urtehe in den besonders schweren Fällen — in 
den sonstigen Fällen können sie es — einschränkende 
Bestimmungen über den Wohnraum des Täters ent
halten.

Mit dieser zuletzt erwähnten Bestimmung kommt 
die VO einer häufig in der Bevölkerung ausge
sprochenen Forderung nach, die es für unerträglich 
hielt, daß zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilte 
Täter ihre großen Wohnungen behielten. Das Nähere 
hierzu werden die Ausführungsbestimmungen regeln 
müssen. Ausführungsbestimmungen werden auch er
gehen müssen zu § 5 der VO, wonach verurteilte Spe
kulationsverbrecher während ihres Zuchthausaufent
halts zu schwerer körperlicher Arbeit anzuhalten sind.

§ 6 der VO macht das Verfahren gegen Abwesende 
(§ 276 ff. StPO) bei Verstößen gegen die Spekulations-' 
VO obligatorisch. Durch § 6 Abs. 2 ist sichergestellt, 
daß Strafverfahren bei diesen schweren Gesetzes
verstößen auch nach dem Tode des Täters durch ge
führt werden können, um die im Gesetz vorgesehenen 
Einziehungen zu ermöglichen. Für das Verfahren sind 
allgemein die großen Strafkammern für zuständig er
klärt worden (§ 7 der VO).

Die Verordnung über die Bestrafung von Srvekula- 
tionsverbrechen ist nach der Wirtschaftsstraf-VO das 
zweite neuartige Gesetz auf dem Gebiete des Wirt
schaftsstrafrechts. Im Gegensatz zu d'esom. das eine 
möglichst umfassende Regelung wirtschaftsstrafrecht
licher Tatbestände bringt, ist hier ein Spezialgebiet 
herausgegriffen worden, das durch die weitere Ent
wicklung unserer Wirtschaft eine besondere Bedeu
tung erhält. Es kann nicht geduldet werden, daß die 
Gesundung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse von 
unverantwortlichen Kräften aus ffem itzt w'rd. um cmh 
— wie es in der Verordnung heißt — zum Schaden 
der AllgememheR in gewissenloser Weise rtvmmäfUge 
persönliche Gewinne zu verschaffen Dem Kamnf gegen 
solche wirtschaftsschädlichen Elemente dient die neue 
Verordnung. Es wird Sache der Staatsanwaltschaften 
und Gerichte sein, bei der Anwendung der Verord
nung zu beweisen, daß die Justiz ihr Teil zur Be
kämpfung der Spekulanten, die zu den schädP'chsten 
Verbrechern an unserer Wirtschaftsordnung gehören, 
beiträgt.

Kritisches zum ersten Arbeitsplan der Deutschen Justizverwaltung
Von Dr. Hildegard Heinze, Hauptabteilungsleiter in der Deutschen Justizverwaltung

In den ersten Januartagen 1949 stellte die Deutsche 
Justizverwaltung in allen ihren Abteilungen zum ersten 
Mal Arbeitspläne, und zwar für das erste Halbjahr 1949, 
auf. In einem Aufsatz „Auch die Justiz piant ihre 
Arbe!t‘‘ (N,T 1949 S. 35) hat Scheele bereits ausführlich 
das Zustandekommen dieser Pläne und ihren wesent
lichen Inhalt behandelt. Nach Ablauf dieses Halbjahres 
ist es zunächst erforderlich, festzustellen, inwieweit die 
Planziele erreicht worden sind. In Verbindung damit 
muß aber auch überprüft werden, ob die Methode der 
Planaufstellung. die Festlegung der Planziele und die 
dnrchgeführte Plankontrolle sich als richtig erwiesen 
haben und auf welche Weise die Aufstellung und Rea
lisierung der Pläne und damit die gesamte Arbeit der 
Justizverwaltung verbessert werden können.

I.
In sämtlichen Abteilungen der Deutschen Justizver

waltung wurde der größte Teil der im Arbeitsplan 
aufgestellten Aufgaben termingemäß erfüllt. Dafür 
seien folgende Beispiele genannt:

D<e P e r s o n a l a b t e i l u n g  hat sich vor allem mit 
Erfolg um die Förderung und weitere Qualifizierung 
der Absolventen der Richterlehrgänge bemüht (vgl. 
N.I 1949 S. 150 „Absolventen der Richterlehrgänge 
als Landgerichtspräsidenten“). Jährliche Charakte
ristiken aller Richter, Staatsanwälte und Amtsanwälte 
wurden eingeführt, ein Normalbesetzungsplan für 
die Justizbehörden wurde ausgearbeitet. Außerdem 
haben die beabsichtigten Konferenzen mit den Per
sonalreferenten der Länder stattgefunden.

D:e Abteilung S c h u l u n g  hat die Lehrpläne der 
Richterschulen umgearbeitet, weitere Unterrichtsbriefe 
herausgegeben und die Vorlesungsprogramme ver
bessert und ergänzt Von besonderer Bedeutung war

die Arbeitstagung der Leiter der Richterlehrgänge, 
über die Hilde Benjamin in NJ 1949 S. 129 ff. berichtet 
hat. Zu erwähnen ist auch die Mitarbeit an einem 
neuen Studienplan für die iurfstischen Fakultäten, der 
von einer gemeinsamen Kommission der Deutschen 
Verwaltung für Volksbildung und der Deutschen Justiz
verwaltung aufgesteEt wurde. Bei der Errichtung der 
Richterschule in Berlin konnte maßgebliche Hilfe ge
leistet werden.

Auf dem Arbeitsgebiet der K o n t r o l l e  wurden 
die geplanten Revisionen der Gerichte durchgeführt, 
vor allem die der Oberlandesgerichte Dresden und 
Gera. Die systematische Erfassung und Auswertung 
aller wichtigen Gerichtsurteile der Zone hat besonnen. 
Sämtliche Justizveranstaltungen wurden erfaßt, ihr 
Ablauf überwacht und ausgewertet (vgl. meinen Artikel 
„öffentliche Justizveranstaltungen — Erfahrungen und 
Lehren“ in NJ 1949 S. 140 ff.). Zur Verbesserung der 
Arbeit der Justizbehörden bei der Bekämpfung von 
Wirtschaftsstrafsachen und Brandstiftungen erfolgten 
zahlreiche grundsätzliche Hinweise. Durch eine grund
sätzliche Rundverfügung wurden Maßnahmen zur Ab
kürzung der Untersuchungshaft eingeleitet. Im übrigen 
wurde in der Kontrollabteilung eine erhebliche Arbeit 
außerhalb des Planes geleistet. Es erfolgte eine Ver
einfachung und Umstellung der Statistik der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften, die auf einer Ländertagung 
eingehend beraten wurden. Sodann wurden in einer 
Rundverfügung umfangreiche Richtlinien für die Be
schleunigung der Strafverfahren aufgestellt. Daneben 
fanden einige seit langem ungeklärte Fragen des Straf
registerwesens ihre Regelung.

Auf dem Gebiete des S t r a f v o l l z u g s  konnte 
entsprechend dem Arbeitsplan vor allem die Zahl der 
Entweichungen maßgeblich gesenkt werden. Die ge-
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